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Der Magistrat 

 
 

Antrag 

der Herr Stadtv. Schneckenberger 
AT-124/21-26 

 

Datum 11.07.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt- und Finanzausschuss 11.07.2023 beschlussempfehlend 
Stadtverordnetenversammlung 20.07.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Antrag des Herrn Stadtv. Schneckenberger vom 19.06.2023 zur sofortigen Beschlussfassung - 
Herausnahme des Gebietes vom Landungsplatz bis zu den Tennisplätzen aus der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung "Hessische Mainauen" 
 
Beschlusstext: 
Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.07.2023: 
Herr Stadtv. Schneckenberger begründet den Antag. 
 
Herr Stadtv. Walczuch verweist in diesem Zusammenhang auf die DS 720/21-26 
(Hessische Mainauen – Umwidmung von Flächen von Schutzzone I in Schutzzone II), die 
noch einmal allen Stadtverordneten zur Verfügung gestellt werden soll.  
Er schlägt des Weiteren vor, mögliche Alternativflächen zu identifizieren und anzubieten. 
 
Herr Stadtv. Vogt regt an, bzgl. möglicher Szenarien des Umgangsmit den Mainauen den 
Kontakt mit der Stadt Raunheim zu suchen. 
Da Herr Stadtv. Karakaya für seine Fraktion noch Beratungsbedarf anmeldet, wird die 
Abstimmung über den Antrag in die Stadtverordnetenversammlung verschoben. 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.07.2023: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Antrag Nr. 124/21-26 des Herrn Stadtv. 
Schneckenberger mit 23 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen und 2 Stimm-Enthaltungen wie 
folgt: 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, beim Land Hessen darauf 
hinzuwirken, dass das Gebiet vom Landungsplatz bis zu den Tennisplätzen aus der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung „Hessische Mainauen“ herausgenommen wird.“ 
 
 

 
Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 20.07.2023 
 
Jens Grode 
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Stadtverordnetenvorsteher 




